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Antrag des Vorstands des Kreisverbandes Cuxhaven zum Kreisverbandstag am 29.05.2010 
 
 
 
Der § 2 Abs. 6 der Satzung des Tischtennis-Kreisverbandes Cuxhaven e.V. mit dem Wortlaut: 
 
„Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des TTKV fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.“  
 
wird gestrichen und durch folgenden Wortlaut ersetzt: 
 
 
„Die Mitglieder der Kreisorgane nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich wahr. Vorstandsauf-
gaben können im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich gegen Zahlung einer Auf-
wandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EstG ausgeübt werden. Die Mitglieder und Mitarbeiter haben einen 
Aufwandsentschädigungsanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen nachweislich 
durch die Tätigkeit für den Kreisverband entstanden sind. Das können insbesondere Fahrtkosten, Reise-
kosten, Porto- und Telefongebühren sein.“ 
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